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IX. Nachtrag zum Gesundheitsgesetz 
 
 
 
Anträge vom 26. November 2007 
 
 
 
Rüesch-Wittenbach 

 
 
 
Art. 52quater (neu): Schutz vor dem Passivrauchen a) Grundsatz 

  Art. 52quater (neu). Das Rauchen ist in allgemein zugäng-

lichen, geschlossenen Räumen verboten, ausgenommen in 
Rauchzimmern.  

 
Räume gelten als allgemein zugänglich, wenn sie nicht nur 

einem bestimmten, engumgrenzten Personenkreis offenstehen. 
Als allgemein zugänglich gelten insbesondere: 
a) Gebäude der öffentlichen Verwaltung; 
b) Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen; 
c) Kinder- und Jugendheime, Behinderteneinrichtungen sowie 

Betagten- und Pflegeheime;  
d) Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; 
e) Museen, Theater und Kinos; 
f) Sportstätten; 
g) Geschäfte und Einkaufszentren; 
h) gastgewerbliche Betriebe. 

 
Rauchzimmer sind Räume, die von anderen Räumen des 

Gebäudes und deren Belüftung und Entlüftung getrennt und als 
solche gekennzeichnet sind sowie keinen anderen Zwecken 
dienen. 

 
 
Art. 52quinquies (neu): b) gastgewerblich genutzte Räume 

    Art. 52quinquies (neu). In gastgewerblichen Betrieben sind 

auf höchstens einem Drittel der Schankfläche in geschlossenen 
Räumen Rauchzimmer zulässig, wenn: 
a) für diese Räume ein Patent für einen Betrieb nach dem Gast-

wirtschaftsgesetz vom 26. November 1995 erteilt wurde; 
b) für angrenzende, allgemein zugängliche Räume der Schutz 

vor Passivrauchen gewährleistet ist, insbesondere wenn der 
Zugang über gastgewerblich genutzte Räume erfolgt. 
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